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Teilrevision Wassernutzungsgesetz WNG 
Vernehmlassung 
 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 10. November 2015 haben Sie den Handels- und Industrieverein des Kan-
tons Bern um Stellungnahme zur oben genannten Vorlage gebeten. Wir danken für die Gele-
genheit zur Stellungnahme und äussern uns gerne wie folgt: 

Die verlässliche Versorgung mit preiswerter (elektrischer) Energie ist für die gesamte Wirt-
schaft und für die Erhaltung von Arbeitsplätzen von zentraler Bedeutung. Gerade für die produ-
zierenden und exportierenden Unternehmen, die wohl auch in Zukunft mit der Frankenstärke 
und dem hohen Lohnniveau in der Schweiz zu kämpfen haben, ist die Versorgungssicherheit 
zu konkurrenzfähigen Bedingungen entscheidend. Der Produktion von Strom aus Wasserkraft 
im Kanton Bern kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. 

Aufgrund der Preisentwicklung auf dem europäischen Strommarkt ist die Wirtschaftlichkeit von 
Wasserkraftwerken jedoch je länger je mehr in Frage gestellt. Angesichts dieser Situation be-
grüssen wir grundsätzlich den beabsichtigten Schritt, mit einer Senkung des Wasserzinses die 
Grosswasserkraftwerke finanziell zu entlasten und damit in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu stär-
ken. 

Aus unserer Sicht ist jedoch nicht einzusehen, weshalb die Anlagen mit zwei bis 10 MW mittle-
rer Bruttoleistung mit einem höheren Wasserzins belastet werden sollen als Anlagen mit über 
10 MW mittlerer Bruttoleistung. Wir beantragen daher, in Artikel 35 Abs. 2 wie bisher bei zwei 
Kategorien von Wasserkraftwerken zu bleiben, Bst. c dementsprechend zu streichen und den 
Bst. b wie folgt zu formulieren: 

b bei einer mittleren Bruttoleistung von mehr als zwei Megawatt 10 Franken weniger als der 
bundesrechtliche Höchstansatz je Kilowatt mittlere Bruttoleistung. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Handels- und Industrieverein des Kantons Bern 
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